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1. Kader-Förderkonzept 
 

 
Kader 

 
Etappe langfristiger Leistungsaufbau Sichtung/Trainingsorganisation Förderung durch TTV 

TTV U11 Sichtungs-
/Perspektiv-Kader 

VGA - vielseitige Grundausbildung 

♀/♂: U9 bis U11 

Talentsuche und Talenterkennung: 

 Thüringer Jüngstentennisturniere 

 Thüringer Sichtungslehrgänge zum 
DTB Talent Cup 

 Vorbereitungslehrgänge zum DTB 
Talent Cup 

 Bambini Punktspielbetrieb 
Training und Trainingsorte: 

 Landesleistungszentrum Weimar    
(zentrales Verbandskadertraining) 

 Heimatverein und/oder Stützpunkt 
 

Verbandskadertraining im Landesleistungszentrum 
Weimar: 

 kostenfreie Nutzung der verbandseigenen Frei- und 
Hallenplätze sowie des Athletikraums im Rahmen des 
TTV Vertragskadertrainings 

 Bälle/Trainingsmittel 

TTV D1-Spitzen-Kader 
TTV D1-Kader 

 
TTV Team-Kader 

GLT - Grundlagentraining 

♀: U9 bis U11/12 
♂: U9 bis U12/13 

Talentsuche und Talenterkennung: 

 Thüringer Jüngstentennisturniere 

 Thüringer Sichtungslehrgänge zum 
DTB Talent Cup 

 Vorbereitungslehrgänge zum DTB   
Talent Cup 

 Thüringer Landesmeisterschaft U12 

 Talenttransfer für Spät- oder Querein-
steiger 

Training und Trainingsorte: 

 Landesleistungszentrum Weimar    
(zentrales Verbandskadertraining) 

 Heimatverein und/oder Stützpunkt 
 

Verbandskadertraining im Landesleistungszentrum 
Weimar: 

 kostenfreie Nutzung der verbandseigenen Frei- und 
Hallenplätze sowie des Athletikraums im Rahmen des 
TTV Vertragskadertrainings 

 Bälle/Trainingsmittel 
 

 Kostenübernahme** bei Nominierung für eine TTV 
Auswahlmannschaft für DTB Veranstaltungen sowie für 
Nominierung Ostdeutsche und Deutsche Jugendmeis-
terschaften 

 Kostenübernahme** bei Nominierung für den DTB 
Konditionstest 

 Kostenübernahme** bei Nominierung zu DTB Lehr-
gängen 
 

 
TTV D2-Spitzen-Kader 
TTV D2-Kader 
 

TTV Team-Kader 
 

DTB Kader* 

ABT - Aufbautraining 

♀: U11/12 bis U12/13 
♂: U12/13 bis U14/15 

Training und Trainingsorte: 

 Landesleistungszentrum Weimar    
(zentrales Verbandskadertraining) 

 Heimatverein und/oder Stützpunkt 
 

Verbandskadertraining im Landesleistungszentrum 
Weimar: 

 kostenfreie Nutzung der verbandseigenen Frei- und 
Hallenplätze sowie des Athletikraums im Rahmen des 
TTV Vertragskadertrainings 

 Bälle/Trainingsmittel 
 

 Kostenübernahme** bei Nominierung für eine TTV 
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Auswahlmannschaft für DTB Veranstaltungen sowie für 
Nominierung Ostdeutsche und Deutsche Jugendmeis-
terschaften 

 Kostenübernahme** bei Nominierung für den DTB 
Konditionstest 

 Kostenübernahme** bei Nominierung zu DTB Lehr-
gängen 

 

TTV D3-Spitzen-Kader 
TTV D3-Kader 
 

TTV Team-Kader 
 

DTB Kader* 

AST - Anschlusstraining 

♀: U12/13 bis U16/17 
♂: U14/15 bis U18/19 

Training und Trainingsorte: 

 Landesleistungszentrum Weimar    
(zentrales Verbandskadertraining) 

 Heimatverein und/oder Stützpunkt 
 

Verbandskadertraining im Landesleistungszentrum 
Weimar: 

 kostenfreie Nutzung der verbandseigenen Frei- und 
Hallenplätze sowie des Athletikraums im Rahmen des 
TTV Vertragskadertrainings 

 Bälle/Trainingsmittel 
 

 Kostenübernahme** bei Nominierung für eine TTV 
Auswahlmannschaft für DTB Veranstaltungen sowie für 
Nominierung Ostdeutsche und Deutsche Jugendmeis-
terschaften 

 Kostenübernahme** bei Nominierung für den DTB 
Konditionstest 

 Kostenübernahme** bei Nominierung zu DTB Lehr-
gängen 

 

 
TTV D4-Spitzen-Kader 
TTV D4-Kader 
 
TTV F-Spitzen-Kader 
TTV F-Kader 

 
TTV Team-Kader 
 
DTB Kader* 

HLT - Hochleistungstraining 

♀: U16/17 und älter 
♂: U18/19 und älter 

Training und Trainingsorte: 

 Landesleistungszentrum Weimar    
(zentrales Verbandskadertraining) 

 

Verbandskadertraining im Landesleistungszentrum 
Weimar: 

 kostenfreie Nutzung der verbandseigenen Frei- und 
Hallenplätze sowie des Athletikraums im Rahmen des 
TTV Vertragskadertrainings 

 Bälle/Trainingsmittel 

*Die Benennung der DTB Kader obliegt dem DTB und dessen Kaderkriterien. 
**bei Notwendigkeit: Reisekosten gemäß TTV Reisekostenordnung sowie Übernachtungskosten in Abstimmung mit dem TTV 
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2. Kader-Förderrichtlinie 
 
Mit dem Förderkonzept und den folgenden aufgeführten Punkten der Förderrichtlinie erklären sich die 
Spieler/-innen und deren Erziehungsberichtige(n) einverstanden, die in einen Kader des Thüringer 
Tennis-Verbandes e.V. (TTV) zur Nachwuchsförderung aufgenommen werden. 
 
 
1. Kodex für das Verbandskadertraining 
 
Oberstes Kriterium für das Verbandskadertraining im Landesleistungszentrum Weimar ist, dass die 
Spieler/-innen ein überdurchschnittliches Maß an Lernbereitschaft, Zielstrebigkeit, intrinsischer Motiva-
tion, Leidenschaft und Wettkampffähigkeit zum erfolgreichen Erlernen der Sportart Tennis aufweisen. 
 
 
2. Kriterien für die Kaderzugehörigkeit 
 
TTV U11 Sichtungs-/Perspektiv-Kader - vielseitige Grundausbildung 
TTV D1-Kader und D1-Spitzen-Kader - Grundlagentraining 
 
Die Spieler/-innen für den TTV U11 Sichtungs-/Perspektiv-Kader werden vom Referenten für Jüngs-
tentennis und dem Verbandstrainer gesichtet. Unter Berücksichtigung des Talentbegriffs wird den 
Talentiertesten das Angebot unterbreitet durch regelmäßige Trainingsinterventionen im Landesleis-
tungszentrum Weimar gezielt gefördert zu werden und in den TTV U11 Sichtungs-/Perspektiv-Kader 
aufgenommen zu werden. 

Die talentiertesten Spieler/-innen aus dem TTV U11 Sichtungs-/Perspektiv-Kader werden anhand von 
Könnensstand und Entwicklungstendenzen (Trainerurteil) in den D1-Kader oder D1-Spitzen-Kader 
aufgenommen. Wettkampfergebnisse haben für die D1-Kaderzugehörigkeit keine primäre Relevanz. 
Für die Entscheidung über die D1-Spitzen-Kaderzugehörigkeit stellen regionale und überregionale 
Wettkampfergebnisse einen zu berücksichtigenden Faktor mit erhöhtem Stellenwert dar. 
 
TTV D2-Kader und TTV D2-Spitzen-Kader - Aufbautraining 
TTV D3-Kader und TTV D3-Spitzen-Kader - Anschlusstraining 
 
Um in den D2- und D3-Kader oder den D2- und D3-Spitzen-Kader aufgenommen zu werden, ermittelt 
der Verbandstrainer die Spieler/-innen, die anhand von Könnensstand und -entwicklung, Entwick-
lungstendenzen (Trainerurteil) und der TTV Ranglistenposition das vermeintlich höchste Potenzial 
aufweisen. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den D2- und D3-Kader oder den D2- und D3-Spitzen-Kader ist 
außerdem, dass die Spieler/-innen wöchentlich im Landesleistungszentrum Weimar tennisspezifisch 
und athletisch trainieren und/oder zusätzlich Training in ihrem Heimatverein und/oder in einem Stütz-
punkt tennisspezifisch und athletisch absolvieren. 

Für den Erhalt der D2- und D3-Kaderzugehörigkeit oder der D2- und D3-Spitzen-Kaderzugehörigkeit 
werden regionale und überregionale Wettkampfergebnisse in der Beurteilung des Kaderstatus mit 
herangezogen. Sie spielen für die Entscheidung bzgl. der D2-Kaderzugehörigkeit noch eine unterge-
ordnete Rolle, für die Entscheidung über die D3-Kaderzugehörigkeit stellen Sie einen zu berücksichti-
genden Faktor mit erhöhtem Stellenwert dar. Für die Entscheidung über die D2- und D3-Spitzen-
Kaderzugehörigkeit stellen regionale und überregionale Wettkampfergebnisse einen zu berücksichti-
genden Faktor mit erhöhtem Stellenwert dar. 

Spieler/-innen die in einen DTB Kader berufen werden oder eine Platzierung in der Deutschen Rang-
liste [Altersklassenrangliste (Stand: 30.09.) mit einer Platzierung unter den Top 150] belegen, werden 
dem D2-Kader oder dem D3-Kader gleichgestellt. 

Spieler/-innen die dem D3-Kader oder dem D3-Spitzen-Kader angehören, das 16. Lebensjahr vollen-
det haben, sich kontinuierlich tennisspezifisch und athletisch weiterentwickelt haben, vorderste TTV 
Ranglistenpositionen belegen, überregionale Wettkampferfolge erzielt haben sowie eine Platzierung in 
der Deutschen Gesamtrangliste [Juniorinnen (Stand: 30.09.) mit einer Platzierung unter den Top 500 | 
Junioren (Stand: 30.09.) mit einer Platzierung unter den Top 750] belegen, können für das Folgejahr 
entsprechend entweder in den D3- oder D3-Spitzen-Kader aufgenommen werden. 
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TTV D4-Kader und D4-Spitzen-Kader/F-Kader - Hochleistungstraining 
 
Spieler/-innen aus dem D3-Kader oder dem D3-Spitzen-Kader, die sich kontinuierlich tennisspezifisch 
und athletisch weiterentwickelt haben, vorderste TTV Ranglistenpositionen belegen, überregionale 
Wettkampferfolge erzielt haben, das Ziel haben internationales Wettkampftennis zu bestreiten sowie 
eine Platzierung in der Deutschen Rangliste [Damen (Stand: 30.09.) mit einer Platzierung unter den 
Top 500 | Herren (Stand: 30.09.) mit einer Platzierung unter den Top 700 ] oder in der Deutschen 
Gesamtrangliste [Juniorinnen (Stand: 30.09.) mit einer Platzierung unter den Top 250 | Junioren 
(Stand: 30.09.) mit einer Platzierung unter den Top 250] belegen, können in den D4- oder D4-Spitzen-
Kader aufgenommen werden. 

Voraussetzung für die Aufnahme in den D4-Kader, den D4-Spitzen-Kader oder F-Kader ist außerdem, 
dass die Spieler/-innen grundsätzlich mindestens drei- bis fünfmal wöchentlich im Landesleistungs-
zentrum Weimar tennisspezifisch und athletisch trainieren. 

Spieler/-innen die in einen DTB Kader berufen werden oder eine Platzierung in der Deutschen Rang-
liste [Altersklassenrangliste (Stand: 30.09.) mit einer Platzierung unter den Top 150] belegen, werden 
dem D4-Kader gleichgestellt. 

Entwicklungsfähige Spieler/-innen, die älter als 18 Jahre sind, können altersgemäß nicht in den D4-
Kader oder D4-Spitzen-Kader aufgenommen werden und werden dem F-Kader oder dem F-Spitzen-
Kader zugeordnet. 
 
TTV Team-Kader 
 
Spieler/-innen die nicht die D1-, D2-, D3-, D4- oder F-Kaderkriterien im vollen Umfang erfüllen können, 
aber trotzdem am Verbandskadertraining teilnehmen wollen, den Kodex für das Verbandskadertrai-
ning beachten, nach Ansicht des Verbandstrainers als Trainingspartner im Trainingsprozess fungieren 
können und dadurch zur Bildung homogener Trainingsgruppen beitragen, können dem Team-Kader 
zugeordnet werden. 
 
Genehmigung der TTV Kader 
 
Die TTV Kader werden vom Verbandstrainer der Jugendkommission in der Herbstsitzung vorgeschla-
gen. Die Jugendkommission beschließt die TTV Kader für die Dauer von einem Jahr - Gültigkeit je-
weils vom 01.01.-31.12. 

Voraussetzung für die Aufnahme in einen TTV Kader ist, dass die Spieler/-innen Mitglied in einem 
dem Thüringer Tennis-Verband e.V. zugehörigen Verein sind. 

Für die Aufnahme in einen bzw. den Verbleib in einem TTV Kader besteht kein Rechtsanspruch. 
 
 
3. Trainer der TTV Kader 
 
Die TTV Kader werden vom Verbandstrainer und den von ihm beauftragten Trainern im Landesleis-
tungszentrum Weimar trainiert (siehe Anhang). 

Über folgende Qualifikationen muss der Verbandstrainer verfügen: 

Er hat ein sportwissenschaftliches Studium mit leistungssportlichem Schwerpunkt erfolgreich abge-
schlossen (Diplom-Sportlehrer oder Diplom-Sportwissenschaftler oder Master of Arts im Studiengang 
Sportwissenschaft). Zudem ist er im Besitz einer gültigen A-Trainer Lizenz des Deutschen Tennis 
Bundes e.V. (DTB). 

Der Verbandstrainer sowie alle Trainer im Landesleistungszentrum Weimar geben dem Thüringer 
Tennis-Verband e.V. jährlich Einsicht in ihr erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und unterzeich-
nen den Ehrenkodex zum Kinderschutz des Landessportbundes Thüringen e.V., der Thüringer Sport-
jugend und ihren Mitgliedsorganisationen, den Ehrenkodex des Deutschen Tennis Bundes e.V. sowie 
die Anti-Doping Ehren- und Verpflichtungserklärung des Landessportbundes Thüringen e.V. 

Der Verbandstrainer sowie alle Trainer im Landesleistungszentrum Weimar, die Stützpunkt- und/oder 
Heimtrainer arbeiten einvernehmlich und kooperativ zusammen und haben alle das gemeinsame Ziel 
die Spieler/-innen in ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit zu verbessern. 
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4. Training der TTV Kader 
 
Training im Landesleistungszentrum Weimar 
 
Das Tennis- sowie Athletiktraining der TTV Kader wird durch den Verbandstrainer geplant und ge-
steuert. Ein wichtiger konzeptioneller Grundbestandteil des Tennistrainings ist, dass die Spieler/-innen 
mit leistungsstärkeren Spielern/-innen sowie mit leistungsschwächeren Spielern/-innen trainieren. 

Es wird immer ein Tennistraining gekoppelt mit einem Athletiktraining. Das Athletiktraining wird je 
nach Schwerpunktsetzung vor oder nach dem Tennistraining absolviert. 
 
Training außerhalb des Landesleistungszentrums Weimar 
 
Trainieren Spieler/-innen der TTV Kader neben dem Training im Landesleistungszentrum Weimar in 
einem Stützpunkt und/oder bei einem Heimtrainer, muss dieses Training zeitlich und inhaltlich mit dem 
Training im Landesleistungszentrum Weimar abgestimmt sein. 
 
 
5. Pflichtveranstaltungen - Turniere und Lehrgänge 
 
Die Spieler/-innen der TTV Kader verpflichten sich an folgenden Turnieren teilzunehmen: 

 offene TTV-Jüngstenturniere 
 Thüringer Landesmeisterschaften U12, U14 und U18 
 Thüringer Hallenlandesmeisterschaften U12, U14 und U18 
 Thüringer Landesmeisterschaften der Damen und Herren 
 Thüringer Hallenlandesmeisterschaft der Damen und Herren 
 Thüringer LK-Meisterschaften 
 DTB Talent Cup (bei Nominierung durch den TTV) 
 Ostdeutsche Jugendmeisterschaften (bei Nominierung durch den TTV) 
 Deutsche Jugendmeisterschaften (bei Nominierung durch den TTV) 
 Deutsche Mannschaftsmeisterschaften U15 (bei Nominierung durch den TTV) 

Dabei wird von den Spielern/-innen der TTV Kader erwartet, dass sie mindestens an den Landesmeis-
terschaften in ihrer Altersklasse sowie einer Altersklasse darüber teilnehmen: 

 U11 Spieler/-in: U12 Landesmeisterschaften 
 U12 Spieler/-in: U12 sowie U14 Landesmeisterschaften 
 U14 Spieler/-in: U14 sowie U18 Landesmeisterschaften 
 U16 Spieler/-in: U18 sowie Damen und Herren Landesmeisterschaften oder Thüringer 

LK-Meisterschaften 
 U18 Spieler/-in: U18 sowie Damen und Herren Landesmeisterschaften oder Thüringer 

LK-Meisterschaften 

Die Spieler/-innen der TTV Kader verpflichten sich im Falle einer Nominierung zur Teilnahme an DTB-
Lehrgängen. 

Eine Nichtteilnahme an einem dieser Turniere oder Lehrgänge bedarf einer Absage mit Begründung, 
diese muss an den Verbandstrainer erfolgen. 
 
 
6. Sportmedizinische Untersuchungen 
 
Alle Spieler/-innen der TTV Kader müssen mindestens einmal im Jahr eine sportmedizinische Unter-
suchung absolvieren. Die Verantwortung für diese sportmedizinische Untersuchung liegt bei den Er-
ziehungsberechtigten. 

Sollten Spieler/-innen der TTV Kader aus gesundheitlichen Gründen nicht voll belastbar sein, so sind 
die betreuenden Trainer von deren Erziehungsberechtigten darüber schriftlich zu informieren. 
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7. Athletische Tests/Untersuchungen 
 
Spieler/-innen der TTV Kader sind verpflichtet an vom Verband zentral organisierten und durchgeführ-
ten Leistungsdiagnostiken teilzunehmen. Nominiert der Verbandstrainer dem TTV Kader angehörende 
Spieler/-innen für den dezentralen DTB-Konditionstest, so besteht ebenfalls Teilnahmepflicht. 
 
 
8. Anti-Doping 
 
Alle Spieler/-innen, die einem TTV Kader angehören, bekennen sich zum dopingfreien Sport auf der 
Grundlage der Anti-Dopingordnung des DTB. 
 
TTV Kader Spieler/-innen müssen ab dem Jahr, in dem sie das 15. Lebensjahr erreichen, einmal jähr-
lich an einem E-Learning Onlinekurs auf der Internetseite www.gemeinsam-gegen-doping.de teilneh-
men. Die Teilnahme an dem E-Learning Onlinekurs wird mit der Erstellung eines Zertifikates der 
NADA (Nationale Anti Doping Agentur Deutschland) bestätigt. Das NADA-Zertifikat muss innerhalb 
von 4 Wochen nach der Berufung in einen TTV Kader bei der Geschäftsstelle des Thüringer Tennis-
Verband e.V. vorliegen. 
 
 
9. Elterninformationen 
 
Grundsätzlich werden mindestens einmal im Jahr alle Erziehungsberechtigten zu einer Elterninforma-
tionsveranstaltung in das Landesleistungszentrum Weimar eingeladen. Es ist erwünscht, dass min-
destens ein Erziehungsberechtigter daran teilnimmt. 
 
 
10. Trainingsfinanzierung 
 
Die Kosten für das Training im Landesleistungszentrum Weimar sind im Anhang aufgeführt. Die 
Rechnung für das Training wird vom TTV gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt für 43 Wochen Trai-
ning im laufenden Jahr mittels zweier Abschlagszahlungen. 

 1. Abschlag der Jahresrechnung (43 Wochen Training) - Rechnungsstellung am 1.1. mit             
14-tägigen Zahlungsziel für den Zeitraum 01.01.-30.06. 

 2. Abschlag der Jahresrechnung (43 Wochen Training) - Rechnungsstellung am 1.7. mit             
14-tägigen Zahlungsziel für den Zeitraum 01.07.-31.12. 

Zahlungsziel für eine Trainingsrechnung vom TTV ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsein-
gang. Der Rechnungsbetrag ist zu überweisen. 

Bei Zahlungsrück- oder Zahlungsausständen können Spieler/-innen vom Training im Landesleistungs-
zentrum Weimar ausgeschlossen werden. Ebenso kann ein Ausschluss vom Training im Landesleis-
tungszentrum Weimar erfolgen, wenn das NADA-Zertifikat nicht fristgerecht bei der Geschäftsstelle 
des TTV eingegangen ist. 

 
11. Schlussbestimmung 
 
Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung des Kader-Förderkonzeptes und der Kader-Förderrichtlinie 
des Thüringer Tennis-Verbandes e.V. zur Nachwuchsförderung liegt bei der Jugendkommission. 

Das Kader-Förderkonzept und die Kader-Förderrichtlinie des Thüringer Tennis-Verbandes e.V. zur 
Nachwuchsförderung wurde vom Präsidium am 09.09.2014 bestätigt und tritt ab dem 01.01.2015 in 
Kraft. 
 
Die letzte Aktualisierung mit Beschluss der Jugendkommission erfolgte am 03.12.2024. 
 
 
Wulf Danker 
TTV-Präsident 
 
Anlagen: ANHANG - Stand: 25.04.2025 
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ANHANG 
 
Personelle Struktur zur Nachwuchsförderung im Landesleistungszentrum Weimar 
 
Im Landesleistungszentrum Weimar sind folgende Trainer tätig: 

 Konradin Suchlich (Koordinator für Nachwuchssport & Kinderschutz, Master of Arts (Sportwissen-
schaft), DTB A-Trainer, DTB Athletiktrainer) 

 Sören Werner (Diplom-Sportwissenschaftler, DTB A-Trainer) 
 Bernd Tonnecker (Diplomlehrer für Sport und Biologie, DTB A-Trainer) 
 Mathias Triebe (DTB A-Trainer) 
 Philipp Schildmacher (DTB B-Trainer Leistungssport, DTB Athletiktrainer) 
 Franz Kunde (Bachelor of Arts (Sportwissenschaft), DTB B-Trainer Leistungssport) 
 Uwe Sudau (Sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie, Osteopath, Kinderosteopath, Sportosteo-

path, DTB B-Trainer Leistungssport) 
 Michel Hopp (DTB B-Trainer Leistungssport) 
 Antonia Stachelroth (DTB B-Trainerin Leistungssport) 
 
Trainingsfinanzierung für das Training im Landesleistungszentrum Weimar 
 

TTV D1-, D2-, D3-, D4- und F-Spitzen-Kader  

1. Jahrestrainingseinheit 1.400,00 € 13,02 € pro Trainingsstunde 

2. Jahrestrainingseinheit 1.275,00 € 11,86 € pro Trainingsstunde 

3. Jahrestrainingseinheit 1.075,00 € 10,00 € pro Trainingsstunde 

4. Jahrestrainingseinheit 975,00 € 9,07 € pro Trainingsstunde 

  
 

TTV E-, D1-, D2-, D3-, D4- und F-Kader  

1. Jahrestrainingseinheit 1.525,00 € 14,19 € pro Trainingsstunde 

2. Jahrestrainingseinheit 1.375,00 € 12,79 € pro Trainingsstunde 

3. Jahrestrainingseinheit 1.175,00 € 10,93 € pro Trainingsstunde 

4. Jahrestrainingseinheit 1.075,00 € 10,00 € pro Trainingsstunde 

 
 

 

TTV Team-Kader  

1. Jahrestrainingseinheit 1.700,00 € 15,81 € pro Trainingsstunde 

2. Jahrestrainingseinheit 1.600,00 € 14,88 € pro Trainingsstunde 

3. Jahrestrainingseinheit 1.500,00 € 13,95 € pro Trainingsstunde 

4. Jahrestrainingseinheit 1.400,00 € 13,02 € pro Trainingsstunde 

 
 

 

TTV U11 Sichtungs-/Perspektiv-Kader  

1. Jahrestrainingseinheit 1.525,00 € 14,19 € pro Trainingsstunde 

2. Jahrestrainingseinheit 1.375,00 € 12,79 € pro Trainingsstunde 

3. Jahrestrainingseinheit 1.175,00 € 10,93 € pro Trainingsstunde 

4. Jahrestrainingseinheit 1.075,00 € 10,00 € pro Trainingsstunde 

 
Eine Jahrestrainingseinheit entspricht 120 Minuten Tennis- / 30 Minuten Athletiktraining pro Woche. 
 
Bemerkung: 
Sollten TTV-Kader Spieler/-innen auf Grund von Krankheit eine bis vier Wochen nicht am Training 
teilnehmen können, wird diesen Spielern/-innen nach der Genesung grundsätzlich die Möglichkeit 
gegeben die versäumten Trainingseinheiten an anderen Trainingstagen im Rahmen der möglichen 
Kapazitäten nachzuholen. Voraussetzung dafür ist, dass eine Abmeldung mindestens 24 Stunden vor 
dem jeweiligen Trainingsbeginn schriftlich erfolgt ist. Verspätetes oder unentschuldigtes Fernbleiben 
kann nicht als Trainingseinheit nachgeholt werden. 
Bei einem krankheitsbedingten Trainingsausfall von mehr als vier Wochen, erfolgt auf die Trainings-
ausfallzeit eine angepasste Gutschrift auf die Abschlagsrechnung des folgenden Halbjahres. 
 
Stand: Weimar, 25.04.2025 


